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Anmeldung der Nebentätigkeit auf dem Dienstweg ist Pflicht. Das kann formlos erfolgen. Die
Tätigkeit im pflegerischen Bereich ist genehmigungspflichtig. Es kommt vor allem auf die
zeitliche Belastung an.
Einige Hinweise hab' ich (ohne Rechtssicherheit) hier zusammengefasst. Da hat jedes
Bundesland eigene Regelungen, die jedoch über das Bundesbeamtengesetz alle ähnlich sind.
https://www.autenrieths.de/steuer.html#nebenjob
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https://www.lehrerforen.de/thread/67482-nebent%C3%A4tigkeit-im-referendariat-
weiterf%C3%BChren/?postID=867470#post867470
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